
Zur Aktualität

Wenn der Prozess zur 
Farce verkommt
Verschlossene Türen am Gericht, der Staatsanwalt als Richter, 
die Verteidigung ohne Rechte – Geheimjustiz und Grossinqui-
sitoren sind zurück.
Von Brigitte Hürlimann, 17.09.2019

Erst gerade seit zweihundert Jahren kennen wir in unseren Breitengraden 
das Prinzip des fairen Prozesses – und es ist bis heute ein zartes PäZnzlein 
geblieben.

öum fairen Prozess gehUrt, dass GestZndnisse nicht erpresst werden, 
kein Grossinquisitor in Personalunion untersucht und bestra:. Önd, ganz 
wichtigv das LAentlichkeitsprinzip. Es soll keine Geheimakten geben und 
grundsZtzlich keine Ferschlossenen GerichtssZle mehr. Wetzteres gilt mit 
nur wenigen Kusnahmen, wenn es etwa ums ?amilienrecht oder ums 
Jugendstrafrecht geht. !obei der Jugendstrafprozess eine gewisse LAent-
lichkeit zulassen würde, die leider kaum wahrgenommen wird.

Schluss also mit der NabinettsjustizM Von wegenD Schluss mit dem Grossin-
quisitorM (ein, er ist wieder da, zwar ohne ?olterarsenal, aber mit erstaun-
lich Fiel Hacht ausgestattet. ?ür beide Befunde gibt es konkrete, aktuelle 
Beispiele.

Beginnen wir mit der Nabinettsjustizv

Erst kürzlich schliesst das Bezirksgericht )ietikon yöI« Publikum und 
HedienFertreter Fom Prozess aus, inklusiFe ÖrteilserUAnung. )en Ferge-
bens angereisten Journalistinnen wird die entsprechende Verfügung in die 
Iand gedrückt und eine anon»misierte Hedienmitteilung in Kussicht ge-
stellt.

Thema des )ietiker Geheimprozesses sind )rohungen einer Hutter gegen 
die Wehrerin ihres Sohnes, aber auch allfZllige Hisshandlungen der Eltern 
dem Nind gegenüber. )er Strafrichter begründet den Totalausschluss mit 
dem Schutz des Sohnes. )essen RechtsFertreterin hatte sogar gefordert, die 
LAentlichkeit sei überhaupt nicht über den ?all zu informieren.

)iese 9dee und das Verhalten des Strafrichters stehen im !iderspruch zu 
einem Bundesgerichtsurteil, das Fier HedienhZuser erst For wenigen Jah-
ren erkZmp: haben und das an )eutlichkeit nichts zu wünschen übrig 
lZsstv 0)ie JustizUAentlichkeit bedeutet eine Kbsage an jegliche ?orm der 
Nabinettsjustiz, will für Transparenz der Rechtsprechung sorgen und die 
Grundlage für das Vertrauen in die Gerichtsbarkeit schaAen. )er Grund-
satz ist Fon zentraler rechtsstaatlicher Bedeutung.; (och strenger, so das 
Bundesgericht, seien die Knforderungen an einen Kusschluss, wenn es 
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nicht um die Verhandlung, sondern um die mündliche ÖrteilserUAnung 
gehe. 

)as Bundesgericht lZsst keinen Raum für einen Geheimprozess. Nommt 
hinzu, dass es mildere Hittel gZbe, etwa einen punktuellen Kusschluss Fon 
der Verhandlung oder Kuäagen an die Journalisten. )as alles Zndert nichts 
daran, dass die HedienFertreter stets Ferpäichtet sind, die PersUnlichkeits-
rechte der Beteiligten zu wahren – innerhalb und ausserhalb der Gerichts-
sZle.

Kusserdem gibt es – For allem im Strafrecht – immer weniger ordentli-
che Strafprozesse. )eutlich über xÄ Prozent der StraAZlle werden im nicht 
UAentlichen StraOefehlsFerfahren erledigt, kommen also nie For ein Ge-
richt. Es sei denn, die BetroAenen fechten die Fom Staatsanwalt ausgefZllte 
Strafe an, was nicht o: geschieht.

)as StraOefehlsFerfahren bedeutet die Rückkehr des Grossinquisitorsv Es 
ist der Staatsanwalt, der untersucht und bestra:, meist ohne den BetroAe-
nen auch nur einmal gesehen zu haben  nicht selten einzig und allein auf-
grund der Polizeiakten.

)as StraOefehlsFerfahren und die Geheimprozesse sind das eine, doch 
es gibt weitere Bestrebungen, den ordentlichen Strafprozess zur 0Geister-
Feranstaltung; Ferkümmern zu lassen, um es in den !orten des Bas-
ler Strafrechtsprofessors !olfgang !ohlers auszudrücken. !ohlers macht 
seine EinschZtzung einen Tag For dem )ietiker Geheimprozessv an einer 
öürcher Tagung unter dem Titel 0Strafprozessordnung auf Kbwegen;, or-
ganisiert Fon der ?achgruppe Reform im Strafwesen.

Richter, Verteidigerinnen und Professoren konstatierenv )er ordentli-
che Strafprozess ist zum Sonderfall geworden, das Iauptgeschehen n-
det im geheimen VorFerfahren statt, im Ierrscha:sbereich der Staats-
anwaltscha:. Sie erhebt die Beweise und darf die BeweisantrZge der Ver-
teidigung ablehnen. So manches Gericht stützt sich nach Kbschluss der 
Öntersuchung massgeblich auf die Fon der Staatsanwaltscha: ermittelten 
Beweisstücke – und Ferzichtet darauf, öeuginnen oder E perten Forzula-
den.

)as kUnne nur ein Schweizer Strafrichter, sagt !olfgang !ohlersv ?Zlle, 
bei denen es entscheidend auf die Glaubwürdigkeit der öeugen ankomme, 
durch blosses Kktenstudium zu entscheiden.

)ie Wiste der Gründe, weshalb der Strafprozess zur ?arce Ferkommt, muss 
durch das abgekürzte Verfahren ergZnzt werden, bei dem die Staats-
anwZltin mit dem Beschuldigten hinter Ferschlossener Tür einen )eal aus-
handelt. )as Gericht darf anschliessend nur noch entscheiden, ob die Vor-
aussetzungen für den )eal erfüllt sind. )as hat mit Rechtsprechung nichts 
zu tun.

Önd wie reagiert der Gesetzgeber auf die NritikM Er schraubt an der eidge-
nUssischen Strafprozessordnung, die noch keine neun Jahre alt ist. )och 
die Fom Bundesrat Ende Kugust Forgeschlagenen nderungen – ausgelUst 
durch diFerse parlamentarische VorstUsse – bezwecken nicht etwa die StZr-
kung des ordentlichen Prozesses. der eine StZrkung der !aAengleichheit. 
9m Gegenteil.

Eine wichtige nderung betri  die Teilnahmerechte der Beschuldigten im 
VorFerfahrenv Sie sollen eingeschrZnkt werden, und zwar ausgerechnet in 
jenem Verfahrensstadium, in dem die Staatsanwaltscha: eine dominante 
Stellung einnimmt. (eu sollen die Beschuldigten erst dann an den EinFer-
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nahmen Fon öeugen, Kuskun:spersonen oder Hitbeschuldigten teilneh-
men dürfen, wenn sie sich zum Gegenstand der EinFernahme 0einlZsslich 
geZussert; haben. )er Kusschluss gilt auch für die Verteidigung.

!ie lZsst sich eine solche Regelung mit dem KussageFerweigerungsrecht in 
Einklang bringenM der mit dem Recht, sich nicht selber belasten zu müs-
senM
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